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$JrahttrdTe glätter für bie Perkftati
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©rfcfieint je TonnerStagS unb toftet per ©emefter gr. 3.60, per 3apr gr. 7.20.
Snferate 20 St3. per Ifoattige ißetitjeite, bet größeren Stufträgen

entfpredjenben SRab att.

flüridj, ben 14. îlpril 1904.

Ter ijnt nact) iWecbtem nie getrachtet,
Ter nicht bie eigne SHrbeit aditet.

Ijuftyfltdtt- aber

|lnfrtUtterptd)cruttp
(2tu8 ben SRitteilungen be§

©etretariateë be8

@d)toeijer. ®eroerbeoeretn§.)

B.-J. gür bie ^Beurteilung
biefer grage wirb, auch in

neueren SBorfdflagen, ber gumbfahtidie Stanbpuntt gu
wenig gewürbigt, unb eg werben gu Saften beg Slrbeit-
geberg „Söflingen" borgefdjlagen, bie gur $eit unge«
recht finb unb and) feine rationeße Abhülfe bringen
tonnen.

33ei ber Auffteßung unfereg fÇabrit= unb Haftpflicht»
gefe|eg hatte man jene grofjen gabrtfen, namentlich ber

Î£e£titbrand)e, im Auge, in benen ©efunbpeit unb Seben

ber Arbeiter in rûdfîchtglofer SOBeife nadj bem ®runb=

fabe ber ÜJfandjeftertljearie auggebeutet würben. Sei
bem grofjen Sßerbienft, ben bie ©roffinbufirie bamalg

aug iprer Arbeit gog, tonnte man ben gabrifanten
auch ein ert)ebtid)eg Opfer gumuten. 3n ber SBotfdjaft

sum fiftftpffidbtaefefe ber @ifenbat»nen, bag einige Sahre

borljer ertaffen unb ber gabrifhaftpflict)t alg SKnfter

biente, würbe biegbegüglid) bemerft, bie ©efeßfdjaften
tonnten fid» für bag Opfer leicht buret) bie Sißetpretfe
unb anbereg mehr beden. Ob biefeg Argument bei ber

heutigen Slugbetjnung ber Haftpflicht gutrifft, möge ber

Sefer fetbft beurteilen.

3Ran erflärte nach kern gabrifhaftpflidjtgefeh ben
Unternehmer für Unfäße, bie in feinem betriebe bor«
tommeti, wenn gleich ihn teinerlei 33erfcf)ulben trifft
unb gufäße aßer Art mitgefpielt haben, alg haftbar.

Sebettfaßg war bieg eine (SrWeiterung ber bigper
geltenbeu 9techtganfd)auuugeu, bie g. 83. im Obligationen«
redht nidjt fo burdjgeführt werben. (Sine Sdfjabenerfah«
Pflicht wirb bort nur anerfannt, wenn ber Angeflagte
miberrechtlich mit Abficht ober aug gahrläffigfeit bem
Kläger einen Schaben gugefügt hat. Haben Angefteßte
eineg ©efchäftgherrn, ber nidht unter ber gabrifhaft«
pftidjt ftefjt, einen Schaben berurfacf)t, fo ift ber Unter«
neljmer nidht haftbar, wenn er nachweift, baff er aße
erforberlidjc Sorgfalt auwenbete. 83eim gabrifhaftpflicht«
gefe| ift ber Unternehmer für jeben Schaben beraut«
wörtlich, fobalb er nicht uadjweift, bah höhere ©ewatt,
Verbrechen bon ®rittperfoneu ober eigeneg 83erfd)utben
beg Arbeiterg bortiegen 2öir haben eg baher mit einem
Augnal)me= unb Slaffengefeh gu tun, beffen Vegrünbung
baljin tenbiert, bem burdf Unfäße entftetjenben (Slenb
einigermahen borgubeugen, bie Saften aber in erfter
Sinie bem Arbeitgeber gu überbinben.

SSeun nun bag gabritljaftpflichtgefeh ein (Sntfdf)äbig«
unggmapmum bon 6000 grauten borfieljt, wag beim
Obligationeuredjt nidht ber gaß ift, fo liegt offenbar
bie (Srmöguug gu ©runbe, bah wan fid) hier nicht gang
auf gerechtem 23oben befinbet unb bem Arbeitgeber
jebenfaßg nidht bie gange Verantwortlidt)Eeit gugewiefeu
werben barf.
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Der hat nach Rechtem nie getrachtet.
Der nicht die eigne Arbeit achtet.

HaftpMckt- oder

Unfallversicherung?
(Aus den Mitteilungen des

Sekretariates des

Schweizer. Gewerbevereins.)

U.-.I. Für die Beurteilung
dieser Frage wird, auch in

neueren Vorschlägen, der grundsätzliche Standpunkt zu
wenig gewürdigt, und es werdet! zu Lasten des Arbeit-
gebers „Lösungen" vorgeschlagen, die zur Zeit unge-
recht sind und auch keine rationelle Abhülfe bringen
können.

Bei der Aufstellung unseres Fabrik- und Haftpflicht-
gesetzes hatte man jene großen Fabriken, namentlich der

Textilbranche, im Auge, in denen Gesundheit und Leben

der Arbeiter in rücksichtsloser Weise nach dem Grund-
satze der Mauchestertheorie ausgebeutet wurden. Bei
dem großen Verdienst, den die Großindustrie damals

aus ihrer Arbeit zog, konnte man den Fabrikanten
auch ein erhebliches Opfer zumuten. In der Botschaft

zum Haftpflichtgesetz der Eisenbahnen, das einige Jahre
vorher erlassen und der Fabrikhaftpflicht als Muster
diente, wurde diesbezüglich bemerkt, die Gesellschaften

könnten sich für das Opfer leicht durch die Bllletpreffe
und anderes mehr decken. Ob dieses Argument bei der

heutigen Ausdehnung der Haftpflicht zutrifft, möge der

Leser selbst beurteilen.

Man erklärte nach dem Fabrikhaftpflichtgesetz den
Unternehmer für Unfälle, die in seinem Betriebe vor-
kommen, wenn gleich ihn keinerlei Verschulden trifft
und Zufälle aller Art mitgespielt haben, als haftbar.

Jedenfalls war dies eine Erweiterung der bisher
geltenden Rechtsanschauuugen, die z. B. im Obligationen-
recht nicht so durchgeführt werden. Eine Schadenersatz-
Pflicht wird dort nur anerkannt, wenn der Angeklagte
widerrechtlich mit Absicht oder aus Fahrlässigkeit dem
Kläger einen Schaden zugefügt hat. Haben Angestellte
eines Geschäftsherrn, der nicht unter der Fabrikhaft-
Pflicht steht, einen Schaden verursacht, so ist der Unter-
nehmer nicht haftbar, wenn er nachweist, daß er alle
erforderliche Sorgfalt anwendete. Beim Fabrikhaftpflicht-
gesetz ist der Unternehmer für jeden Schaden verant-
wortlich, sobald er nicht nachweist, daß höhere Gewalt,
Verbrechen von Drittpersonen oder eigenes Verschulden
des Arbeiters vorliegen! Wir haben es daher mit einem
Ausnahme- und Klassengesetz zu tun, dessen Begründung
dahin tendiert, dem durch Unfälle entstehenden Elend
einigermaßen vorzubeugen, die Lasten aber in erster
Linie dem Arbeitgeber zu überbinden.

Wenn nun das Fabrikhaftpflichtgesetz ein Entschädig-
ungsmaximum von 6000 Franken vorsieht, was beim
Obligationenrecht nicht der Fall ist, so liegt offenbar
die Erwägung zu Grunde, daß man sich hier nicht ganz
auf gerechtem Boden befindet und dem Arbeitgeber
jedenfalls nicht die ganze Verantwortlichkeit zugewiesen
werden darf.
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Aug biefem SRotbepelf entfielen tt'un berfcpteberte
SRififtänbe, roeldje aber and) mit feinertei Abänderung
beg Haftpflichtgefeheg gehoben roerben föitnen. löefanut»
lidj |aben bie Arbeiter eine ©rroeiterung in bem Sinne
tiorgefdjlagen, bafj bag ©efep auf alle betriebe, atfo
anet) auf bag §anbroerf, foroeit eg nidjt fd)on jept
nnterftetlt ift, auggebepnt unb feine Sttajimalgrenge ber
©ntfcpäbigung, minbefteng aber 10,000 Jr. feftgefept
mürben. $er fcfjroeiger. guriftenberein pat fid) in einer
Ißerfammtung in ähnlichem Sinne auggefproepeu.

®urcp bie $ompeteng, meiere man bem Sunbegrate
gab, bon fid) auê bie ©renjett feft,zufe|en, roelcpe für
bie Unterfteßung ju gelten tjätten, finb nun befanntlicp,
man möchte iaft fageti berfaffungêmibrig, eine grojje
Anjapt boa fleinen ©efcpäfteu unterftellt roorben, für
bie bie Haftpflicht fepr brücfenb ift. ®ie§ um fo met)r,
meit burcp bie ©rroeiterung ber Unterftellung im Sapre
1887 manche ©efd)äfte im galle eineg Unglücfeö paft»
pflicptig erflärt merben, bie bon einer Unterftellung
üorper feine Apnuug hatten. Sie finb nicht üerfiepert
unb bie Augjaplung ber (Sntfcpöbigungen, grofje ißrogefj»
foften inbegriffen, haben §um fRuin fleiner Sente geführt,
unb and) bem Arbeiter nicht immer feine ihm gefeplicp
gufommeitbe ©ntfcpäbiguug gefiebert.

Sßürbe bie Haftpflicht ertbeitert, fo hätte bieg uatür»
lieh eine fofortige bebeutenbe ©rhöpung ber grämten
jnr fÇolge. 93om Stanbpunft ber ä'onfurrengfähigteit
ang müffen mir aber eher auf eine SRinberung ber
93etriebgauggaben bringen. ®er töunb hat eg fidj fel)r
leicht gemacht, iubem er bie Haftpflicht auffteflte, fid)
aber nicht barum fiimmerte, mie bie Arbeitgeber fiep

bagegeu fchüpeu fönntcu.
®ie Haftpflicht fcf)afft natürlich jroei fc^arf gegen»

einanber ftepenbe Parteien unb trägt fo roefentliip gnr
SSergröfjerung ber ©egenfäpe jroifepen Arbeiter unb
SDfeifter bei, jeber miß im ©cpabengfaße fid) fo gut

alg möglich aug ber Sache jiepen. S)er jepige $uftanb
macht aber auch eine ftramme ISefämpfung ber ©imu»
lation faft unmöglich, unb bie Unfaßtierpütung geht
nicht in ber geroünfchten SBeife bormärtg.

SBeun man nun ben fRecptggrunbfap, ben bag Haft=
pflicptgefep auffteßt, hinnehmen muh, fo ift in ber ïat
gu fageti, bah eg feinen Stmt hat, nur eine Angahl
bon Setrieben, bie mehr ober meniger roiflfitrlicp ab»

gegrengt finb, gu unterfteßeu, fottbern bah, auch niit
SRüdficpt auf bie bnrehaug ttotmenbige Serforgung ber
Serunglüdten, in Sttbnftrie unb ©enterbe eine anbere
gorm gu fittben ift, bie einegteilg bie jepigen SRängel
nicht hat uttb auch einem gröberen âreig gu Hälfe
fommt. ®ag ift bie Sßicbcraufnapme ber Unfaßbcr»
ficheruug. Aflerbittgg mnh fie bann in etroag anberer
gorm borgelegt roerben, alg eg burdj bie berroorfene
Sorlage gefepah. ®ie grohe $abl ber bermerfenbett
Sürgcr mar nid)t gegen ben tBerficperungggrunbfah an
fich, fonberu gegen bie gorm ber Augführung.

diejenigen, bie etma meinen, eg preffiere nicht, matt
foßte ben jefcigen guftanb nur meiter beftehen laffen,
mögen bebenfett, bah mir aßein bieg nicht gu beftimmen
haben unb mächtigere ©entente bormärtg brängen. Sjjn
uujeren Pfad) barftaaten Ijat man bie Serfid)ernng itt
gum deil fehr auggebehnter Sßeife organifiert, mir
fönnen pier nicht gurüdbleibett.

fyenen Sentcn, bie, ohne felbft itt ber ißrajig gu
fiepen, meitgehenbe projette, natürlich aße auf Soften
beg Arbeitgeberg augf)edeu, möge gefagt fein, bah auch
ber Unternehmer beg ftaatlicpen ©cpupeg bebürftig unb
mürbig ift. @r ift einer ber michtigften gaftoren
im ©rmerbgleben beg Solfeg, feine Stellung ift peut»

gutage feinegmegg immer eine befonberg beneibengmerte,
feine PJfittel finb ntept unbegrengt. ©egeuroärtig eine
(Srroiiteriiug ber Haftpflicht burthfüpren gu rooßen,
fann nur derjenige üerlangen, roeldper bie roirtfepaft»
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Aus diesem Notbehelf entstehen Nun verschiedene
Mißstände, welche aber auch mit keinerlei Abänderung
des Hastpflichtgesetzes gehoben werden können. Bekannt-
lich haben die Arbeiter eine Erweiterung in dem Sinne
vorgeschlagen, daß das Gesetz auf alle Betriebe, also
auch auf das Handwerk, soweit es nicht schon jetzt

unterstellt ist, ausgedehnt und keine Maximalgrenze der
Entschädigung, mindestens aber 10,000 Fr. festgesetzt
würden. Der schweizer. Juristenverein hat sich in einer
Versammlung in ähnlichem Sinne ausgesprochen.

Durch die Kompetenz, welche man dem Bundesrate
gab, von sich aus die Grenzen festzusetzen, welche für
die Unterstellung zu gelten hätten sind nun bekanntlich,
man möchte fast sagen verfassungswidrig, eine große
Anzahl von kleinen Geschäften unterstellt worden, für
die die Haftpflicht sehr drückend ist. Dies um so mehr,
weil durch die Erweiterung der Unterstellung im Jahre
1887 manche Geschäfte im Falle eines Unglückes haft-
pflichtig erklärt werden, die von einer Unterstellung
vorher keine Ahnung hatten. Sie sind nicht versichert
und die Auszahlung der Entschädigungen, große Prozeß-
kosten inbegriffen, haben zum Ruin kleiner Leute geführt,
und auch dem Arbeiter nicht immer seine ihm gesetzlich

zukommende Entschädigung gesichert.

Würde die Haftpflicht erweitert, so hätte dies natür-
lich eine sofortige bedeutende Erhöhung der Prämien
zur Folge. Vom Standpunkt der Konkurrenzfähigkeit
aus müssen wir aber eher aus eine Minderung der
Betriebsausgaben dringen. Der Bund hat es sich sehr
leicht gemacht, indem er die Haftpflicht aufstellte, sich

aber nicht darum kümmerte, wie die Arbeitgeber sich

dagegen schützen könnten.
Die Haftpflicht schafft natürlich zwei scharf gegen-

einander stehende Parteien und trägt so wesentlich zur
Vergrößerung der Gegensätze zwischen Arbeiter und
Meister bei, jeder will im Schadensfälle sich so gut

als möglich aus der Sache ziehen. Der jetzige Zustand
macht aber auch eine stramme Bekämpfung der Simu-
lation fast unmöglich, und die Unfallverhütung geht
nicht in der gewünschten Weise vorwärts.

Wenn man nun den Rechtsgrnndsatz, den das Haft-
Pflichtgesetz aufstellt, hinnehmen muß, so ist in der Tat
zu sagen, daß es keinen Sinn hat, nur eine Anzahl
von Betrieben, die mehr oder weniger willkürlich ab-
gegrenzt sind, zu unterstellen, sondern daß, auch mit
Rücksicht auf die durchaus notwendige Versorgung der
Verunglückten, in Industrie und Gewerbe eine andere
Form zu finden ist, die einesteils die jetzigen Mängel
nicht hat und auch einem größeren Kreis zu Hülfe
kommt. Das ist die Wiederaufnahme der Unfallver-
sicherung. Allerdings muß sie dann in etwas anderer
Form vorgelegt werden, als es durch die verworfene
Vorlage geschah. Die große Zahl der verwerfenden
Bürger war nicht gegen den Versichernngsgrundsatz an
sich, sondern gegen die Form der Ausführung.

Diejenigen, die etwa meinen, es pressiere nicht, man
sollte den jetzigen Zustand nur weiter bestehen lassen,
mögen bedenken, daß wir allein dies nicht zu bestimmen
habe» und mächtigere Elemente vorwärts drängen. In
unseren Nachbarstaaten hat man die Versicherung in
zum Teil sehr ausgedehnter Weise organisiert, wir
können hier nicht zurückbleiben.

Jenen Leuten, die, ohne selbst in der Praxis zu
stehen, weitgehende Projekte, natürlich alle auf Kosten
des Arbeitgebers aushecken, möge gesagt sein, daß auch
der Unternehmer des staatlichen Schutzes bedürftig und
würdig ist. Er ist einer der wichtigsten Faktoren
im Erwerbsleben des Volkes, seine Stellung ist heut-
zutage keineswegs immer eine besonders beneidenswerte,
seine Mittel sind nicht unbegrenzt. Gegenwärtig eine
Erweiterung der Haftpflicht durchführen zu wollen,
kann nur derjenige verlangen, welcher die wirtschaft-
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lichen Bcrt)ältuiffc unfereg Sanbeê iticfft fennt ober
politise üerfolqt. 2Bag bie §anbel§öerträge
namentlich auch bem ©ewerbe bringen, ift noch ein
nnbcf<hriebeneê Blatt. ©ewaltfam gegen ben SBillen
ber Arbeitgeber etioag bitrchfefien, ift ein gefä^rlid^eS
Spiel, baljcr atlfeitige nüchterne Prüfung ber ff-rage,
ob nicht burch bic llnfallüerfichernng bie fpaftpflicht
abgelöft roerben fann, ohne baff höhe« Auggaben al§
je^t öeranlafjt toerben.

nulVn.
©rütibuttg ciiicë SaiigeuierïS'Shnbtfnteë tit ©euf. 3n

©enf haben bie Bauarbeiter, alg SJiaurer, ©ipfer, Ab»
reifer, Klempner, 3ü?alec, Schloffer, Schreiner unb
âimmerleute, ein aUgemeineg Baugewerfg»@ttnbiîat qe»
grünbet.

IJcrfrijicMnro.
Neue SBoffertjerforguttgen int Kanton Sern. (rd.-Korr.)

Sjeltwalb, bag ibpllifch am grufce beg gaulhorng am
Brienjerfee, unweit ber berühmten ©iejjjbach^äße ge=
legene 2)orf, mill troö feiner burch ©d^ul^auêbaute unb
anbere öffentliche SBerte ftart engagierten ginanjett
eine namentlich im Sntereffe beg ra'fch anwachfenben
grembenberfehrg liegenbe rationelle 3öafferüerforgung
mit ^hbrantenanlage erftellen unb hat jn biefem ^wecte
bereitg bie nötigen Quellen angefauft.

©leiche Befthlüffe haben gefaxt bie (Semeinben
Snnerttirchen bei SETfeiringen, U|enftorf im Dber»
aargau, belannt burch feine fßapierfabril, unb ferner
S um ig to a lb im Unteremmental, bag gegenmärtig
befonberg infolge beg heftigen Katnpfeg um* bie enblich
fiegreich ihrer Bermirllithung entgegenfehenben £uttwil=
Sumigmalb=fRamfeh=Bahn üiel genannt nürö. gür
leitete ©emeinbe, burchwegg laubroirtfchaftlich, bebeutet
biefer neue, an bie 100,000 gr. engagierenbe Befchluft
ein meitereg Opfer, bag öffentliche Anerkennung üerbient,
benn biefelbe hat, abgefefjen bon Kirchenrenobation,
griebhofermeiterung tc., erft bor wenigen fJJtonaten an
bie fchon genannte |iuttwil=9f{amfeh=Bahn eine Sub=
bention bon gr. 300,000 befchloffen, nachbem fie fahre»
lang mit bem ju ihr gehörenden SBeiler (Srünen einen
bon Seitenfchaft nicht freien, bafitr aber auch üergeb»
Itchen Kampf um bag ïrace bejw. Stationganlage ge»
führt hatte (©tünen hat nämlich gefiegt, inbem nun
enbgültig bag fßrojett Bih mit Stationganlage in
©rünen, ftatt auf bem plateau bon Sumigwalb=î)otf,
angenommen worben ift).

gerner ift auch in Bürberg bei Sangenthai (an

E. Beck
Pieterlen bei Biel - Bienne

Telephon Telephon
Telegramm-Adresse :

PAPPBECK PIETERLEN.

Fabrik für

la. Holzcement Dachpappen
Isolirplatten Isolirteppiche

Korkplatten
und sämtliche Theer- und Asphaltfabrikate

Deckpapiere
roh und imprägniert, in nur bester Qualität, zu

billigsten Preisen.

ber ehemaligen ßentralbalfn gelegen) bie ©rftellung einer
mufiergültigen SBafferberforgung mit auggebehntem
^pbrantenneh letter Sage in Angriff genommen worben.

C. 3f. Weber
Dachpappen- und Teerprodukte-Fabriken

mit beschränkter Haftung

Muttenz - Basel
Älteste und grösste Firmader Branche, gegründet 1846

empfiehlt sich zur Lieferung von

la

568

* »ü uunnum

I" Asphaltdachpappen
mit Sand-, Sägmehl- und ohne Bestreuung.

Asphalt-Isolierplatten
iu nur prima Qualität, mit Papp- und Filzeinlage

zur Abdeckung v. Fundamenten, Brücken, Viadukten,
Tunnels etc. 790 b

Telegr.-Adr. : Dachpappfabrik. — Telephon 4317.

^«0 iter |îe(tri0 — Ä* Me Jleim**
gfvageti.

NB. O erkaufs - unît «Tait fdlcjr fitdie toerben unter biefe
Kubrtf jtidjt tittfoettotnntcn.

55. 28äre jemanb, ber bett Sirangport non SRaterialien ju
einem 'größeren Heubau mit Hlotorlaftroagen bei gut bejahtem
Areife unb fidjerer Zahlung übernehmen mürbe'1 Käfiere Huë=
tunft erteilt unb nimmt Offerten entgegen (fof. ©afagranba, 93au»

gefdjäft, Seeroen=@d)rot)j.
56. 9Ber liefert ®lartter»@d)tefer, fomie belgifcfjen unb

franjbfifdjen, unb roo bejiebt man am billigten ©d)tteefangl)afcu
unb Stangen Offerten an (f. ©d)itrd), ®ad)becîermeifter, fforro
(Sujern).

57. Stic SBafferrab non 5,2 m ®urd)meffer, oberfdjlädjtig,
mit 1 m @d)aufelbreite, fapt bei einer Umbretjung non l'/a m per
©etunbe 220 Siter Sßaffer. Sffiie niel PS madjt bte§ au§?

58. SOBer hätte ein ißaar gut erhaltene ©bampagner=9HübI=
fteine non 1—1,1 m ®m., rerf)t§ laufenb, billig abjugeben?

59. 3Ber hätte einen gebrauchten 1—1 */s PS breiptjafigen
©leftromotor billig abzugeben Offerten mit "fßreisangaben unter
Hr. 59 an bie ©jpebttion.

60. 2Ber hätte eine ältere, nod) in gutem ffuftanbe befinb»
lid)e Hbrid)tmafd)ine ju oertaufen? Offerten mit Hngaben be§
MreifeS unb ber Hlefferbreite unter Hr. 60 bef. bie ©ppeb.

61. Sdefanntlid) roirb imprägniertes 93ud)enboIj für ©tfett»
babnfdjroeHen in Slerroenbung gebracht. @itt fetjr leiftungsfäljigeä
Çolâgefhâft in ^olsreidjer ©egenb möd)te bie ftabrifation ein»

führen unb münfdjt bieëbejûglid) mit einer in ber ©adje funbigen
ifSerfbnlicïjteit in Unterfanblung ju treten. Hnmelbungen unter
©biffre 61 beförbert bie ©ppebttion.

6Ä. SDSeldje goljbanblung ober Marqueterie mürbe eine
Marüe ffenftcrfimfen auê prima ©icbenbolj, 30 mm netto, in
breiten uon 20—28 cm, nah Hlap fertig oerarbeitet, liefern unb

ju melhem ^3tctfe ©enaue Slngaben unb folgen auf
ungefähre, unoerbinblthe MteiSofferte unter ©biffre H 62 an bie
©jpebition.

63. 2Beld)e§ Oel eignet fih am beften jum ®eftreidjen oon
ßementformen unb mo fönnte fold)es belogen raerben?

64. An§ roelher Merlagëanftalt finb 8ebrbüd)er über bie
©leftrotehnü, 5. S3, ©rtlärungen über ^BferbeEräfte, SBatt tc., fo»
mie S3elebrungen jur (fnftaüatton oon Hlotoren unb eleftrifh?«
©augleitungen ju belieben?

65. SBer hätte eine ffriftions» ober Slauenau§rücffuppelung
mit 60 mm S3obrung unb eine ©djalentuppelung oon gleid)er
Sobrung abjugcben Offerten unter ©biffre 3B 65 bef. bie @jp.

66. SBeldje ffabrif liefert bie nötigen SHafhtnen jur ffabri»
fation oon Kalffanbfteinen unb roo fann betreffenbe ffabrifatton
befihtigt roerben?

67. 3BeId)e§ ift bas glanjenbfte ©djroarj pr Zubereitung
oott fhroarjer Moütur unb roo erhält man biefelbe?
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lichen Verhältnisse unseres Landes nicht kennt oder
politische Ziele verfolgt. Was die Handelsverträge
namentlich auch dem Gewerbe bringen, ist noch ein
unbeschriebenes Blatt. Gewaltsam gegen den Willen
der Arbeitgeber etwas durchsetzen, ist ein gefährliches
Spiel, daher allseitige nüchterne Prüfung der Frage,
ob nicht durch die Unfallversicherung die Haftpflicht
abgelöst werden kaun, ohne daß höhere Allsgaben als
jetzt veranlaßt werden.

Verbandswesen.
Gründung eines Baugewerks-Syndikates in Genf. In

Genf haben die Bauarbeiter, als Maurer, Gipser, Ab-
reißer, Klempner, Maler, Schlosser, Schreiner und
Zimmerleute, ein allgemeines Baugewerks-Syndikat ge-
gründet.

Verschiedenes.
Neue Wasserversorgungen im Kanton Bern. (rci.-Korr.)

Jseltwald, das idyllisch am Fuße des Faulhorns am
Brienzersee. unweit der berühmten Gießbach-Fälle ge-
legene Dorf, will trotz seiner durch Schulhausbaute und
andere öffentliche Werke stark engagierten Finanzen
eine namentlich im Interesse des rasch anwachsenden
Fremdenverkehrs liegende rationelle Wasserversorgung
mit Hydrantenanlage erstellen und hat zu diesem Zwecke
bereits die nötigen Quellen angekauft.

Gleiche Beschlüsse haben gesaßt die Gemeinden
Jnnertkirchen bei Meiringen, Utzenstors im Ober-
aargau, bekannt durch seine Papierfabrik, und serner
Sumiswald im Unteremmental, das gegenwärtig
besonders infolge des heftigen Kampfes um die endlich
siegreich ihrer Verwirklichung entgegensehenden Huttwil-
Sumiswald-Ramsey-Bahn viel genannt wird. Für
letztere Gemeinde, durchwegs landwirtschaftlich, bedeutet
dieser neue, an die 100,000 Fr. engagierende Beschluß
ein weiteres Opfer, das öffentliche Anerkennung verdient,
denn dieselbe hat, abgesehen von Kirchenrenovation,
Friedhoferweiterung :c., erst vor wenigen Monaten an
die schon genannte Huttwil-Ramsey-Bahn eine Sub-
vention von Fr. 300,000 beschlossen, nachdem sie jähre-
lang mit dem zu ihr gehörenden Weiler Grünen einen
von Leidenschaft nicht freien, dafür aber auch vergeb-
lichen Kampf um das Trace bezw. Stationsanlage ge-
führt hatte (Grünen hat nämlich gesiegt, indem nun
endgültig das Projekt Ritz mit Stationsanlage in
Grünen, statt auf dem Plateau von Sumiswald'-Dorf,
angenommen worden ist).

Ferner ist auch in Bützberg bei Langenthal (an

WZ. »veil
bei lliel - Hienne

Vslspdoo ?vispbvll

k'zni'scczK

àbrik kür

Is. Nol^veinenî Ssvlipspp«,,
Isolînplstten Isslirîvppiolie

IlonKpIstîkn
uuä sämtliobo Dkeei»» a»pi,sIî«skniKsts

llevllpspiei-e
roti Ullâ impräßsuisrb, in nur ìzssbsr HualitÄb, 2U

billiKStsn I'rsissv. ^

der ehemaligen Zentralbahn gelegen) die Erstellung einer
mustergültigen Wasserversorgung mit ausgedehntem
Hydrantennetz letzter Tage in Angriff genommen worden.

t. F. Ueber
lZaeßpappen- mil! leeiPi-àkte-flàiken

mit desctii-ànkter Nsttulix

IVIuiisnze » Lsssl
ältsst« unà grösste?irma âer Vrsilvlle, gsgrimäet lölk

emgtiebll sieb ?ur lnekoruvg von

la
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1° âspksItàkpaWil
mit 8anü-, Lägmcbl- ,i»à olive Ilcstrcuaog.

àsptislt-lsoliei'plàll
iu vur prima (Qualität, wit ?spp- nnâ kil^silllsge

sur àdàeàng v. rimâsmelltell, Lriioksn, Viaâulcton,
Vunvels etc. 790 k

lelegr.-àir. : Dgobpoppsabrik. — 'seiepbon 4317.

Ans der Praris — Für die Praris.
Fragen.

öliz. UerKaufs- und Taufchgrluche werden unter diefe
Rubrik nicht aufgenommen.

55. Wäre jemand, der den Transport von Materialien zu
einem größeren Neubau mit Motorlastwagen bei gut bezahltem
Preise und sicherer Zahlung übernehmen würde? Nähere Aus-
kunst erteilt und nimmt Offerten entgegen Jos. Casagranda, Bau-
geschäft, Seewen-Schwyz.

56. Wer liefert Glarner-Schiefer, sowie belgischen und
französischen, und wo bezieht man am billigsten Schneefanghaken
und Stangen? Offerten an I. Schürch, Dachdeckermeister, Horw
(Luzern).

57. Ein Wasserrad von 5,2 m Durchmesser, oberschlächtig,
mit 1 w Schaufelbreite, saßt bei einer Umdrehung von l'/s m per
Sekunde 220 Liter Wasser. Wie viel macht dies aus?

58. Wer hätte ein Paar gut erhaltene Champagner-Mühl-
steine von 1—1,1 m Dm., rechts laufend, billig abzugeben?

56. Wer hätte einen gebrauchten 1—l'/z ?8 dreiphasigen
Elektromotor billig abzugeben? Offerten mit Preisangaben unter
Nr. 59 an die Expedition.

66. Wer hätte eine ältere, noch in gutem Zustande befind-
liche Abrichtmaschine zu verkaufen? Offerten mit Angaben des
Preises und der Messerbreite unter Nr. 60 bes. die Exped.

61. Bekanntlich wird imprägniertes Buchenholz für Eisen-
bahnschwellen in Verwendung gebracht. Ein sehr leistungsfähiges
Holzgeschäft in holzreicher Gegend möchte die Fabrikation ein-
führen und wünscht diesbezüglich mit einer in der Sache kundigen
Persönlichkeit in Unterhandlung zu treten. Anmeldungen unter
Chiffre 61 befördert die Expedition.

6Ä. Welche Holzhandlung oder Parqueterie würde eine
Partie Fenstersimsen aus prima Eichenholz, 30 mm netto, in
Breiten von 20—28 cm, nach Maß fertig verarbeitet, liefern und
zu welchem Preise? Genaue Angaben und Zeichnung folgen auf
ungefähre, unverbindliche Preisofferte unter Chiffre R62 an die
Expedition.

65. Welches Oel eignet sich am besten zum Vestreichen von
Zementformen und wo könnte solches bezogen werden?

64. Aus welcher Verlagsanstalt sind Lehrbücher über die
Elektrotechnik, z. B. Erklärungen über Pferdekräfte, Watt w., so-
wie Belehrungen zur Installation von Motoren und elektrischen
Hausleitungen zu beziehen?

65. Wer hätte eine Friktions- oder Klauenausrückkuppelung
mit 60 mm Bohrung und eine Schalenkuppelung von gleicher
Bohrung abzugeben? Offerten unter Chiffre W 65 bef. die Exp.

66. Welche Fabrik liefert die nötigen Maschinen zur Fabri-
kation von Kalksandsteinen und wo kann betreffende Fabrikation
besichtigt werden?

67. Welches ist das glänzendste Schwarz zur Zubereitung
von schwarzer Politur und wo erhält man dieselbe?
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